
Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinden 

Der Vorsitzende des Betriebsausschusses 
 
 

 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
Am Montag, den 22. November 2021 findet um 17:00 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte 
Vettweiß, 52391 Vettweiß, Gereonstraße 14, die 3. Betriebsausschusssitzung des WZV der 
Neffeltalgemeinden statt. 
 
 
 
 
Vettweiß, 11. November 2021   Konrad Becker 

Vorsitzender des Betriebsausschusses 
 
 
Tagesordnung 
 
TOP A) Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung des Betriebsausschusses durch den Vorsitzenden 
a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
b) Tagesordnung 

2. Beratung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 
3. Kenntnisnahme Zwischenberichte 1. bis 3. Quartal 2021 
4. Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2021 
5. Eigenkapitalverzinsung und Änderung der Betriebssatzung 
6. Beratung und Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022 
7. Verbrauchs- und Grundgebührenkalkulation für das Jahr 2022 
8. Änderung der Beitrags-, Gebühren- und Kostenersatzsatzung 
9. Mitteilungen und Anfragen 

 
TOP B) Nichtöffentlicher Teil 

1. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über die Auftragsvergabe der 
Verfahrenstechnik für den Hochbehälter Ginnick  

2. Fremdwasserbezug 
3. Auftragsvergabe der Elektrotechnik für den Hochbehälter Ginnick 
4. Auftragsvergabe von Tiefbauleistungen zur Erschließung des Neubaugebietes 

Auf der Hardt in Nörvenich 
5. Auftragsvergabe von Planungs- und Bauleistungen sowie Materialbeschaffungen  

zur Errichtung einer neuen Transportleitung zwischen Ginnick und Vettweiß 
6. Nachhaltiger Infrastrukturerhalt 
7. Mitteilungen und Anfragen 

 
 
 
WICHTIGER HINWEIS: 
Um die notwendigen Abstandsregelungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gewähr-
leisten zu können, findet die Sitzung in der in der Bürgerbegegnungsstätte Vettweiß statt und 
nicht beim WZV Neffeltal. Bitte beachten Sie den abweichenden Sitzungsort. Für Sitzungs-
teilnehmer und Besucher gilt die 3G-Regel. Wir bitten um Verständnis, dass auf Grund der 
aktuell stark steigenden Infektionszahlen entsprechende Nachweise erbracht werden 
müssen. 


